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Kirchenaustritt Beweggründe und Rechtsfolgen

Zu Irrıtatiıonen und unterschiedlichen Interpretationen hat eın Rundschreiben des
Päpstlichen Rates tür die (zesetzestexte VO 13 Maärz 2006 geführt, das VO Papst
genehmigt und VO Präsiıdenten dieses Rates 1m Auftrag des Papstes die Vorsıt-
zenden der Bischofskonterenzen versandt worden ist}. Das Rundschreiben bezieht
sıch auf den tormalen Akt des Abtfalls VO  a der katholischen Kırche, der 1m kırchli-
chen Eherecht des geltenden kırchlichen Gesetzbuches einıgen Stellen SCNANNL
wiırd (vgl 1086 I LEL 1174 CIC) un der U: Folge hat, da{fß katholische
Christen nıcht mehr die kanoniısche Eheschließungstorm gebunden sınd; außer-
dem werden S1C nıcht mehr VO Ehehindernis der Religionsverschiedenheit ertafßt
SOWI1e VO  u den Auflagen, die den Abschluf(ß eıner bekenntnisverschiedenen Ehe
näher regeln. In bezug auf die Eheschließungstorm bedeutet dies konkret, da{ß der
AaUS der Kırche ausgetretene Katholik die Ehe nıcht mehr VOT eiınem S-
berechtigten Geistlichen un Zwel Zeugen schließen mu{ Seine standesamtliche
Irauung miıt einer ungetauften Person wırd VO der katholischen Kırche als vultige
Ehe, se1ıne Ehe mı1t einem nıchtkatholischen Christen als eiıne sakramentale
Ehe anerkannt. Wenn Z7wel A4aUS der katholischen Kırche Ausgetretene mıteinander
die Ehe schliefßen, wırd auch diese Ehe als gultıg un: sakramental betrachtet. Diese
Regelungen stofßen ımmer wıeder auf Unverständnıis.

Römisches Rundschreiben

In dem Schreiben geht CS NUu darum, den tormalen Akt präzıser tassen. Er 1St
1Ur dann vgegeben, WE drei Aspekte zusammenkommen: Dıi1e innere HAt-
scheidung, die katholische Kırche verlassen, diıe iufßere Kundgabe dieser
Entscheidung, die Annahme einer solchen Entscheidung durch die zuständige
kırchliche Behörde. In dem tormalen Akt 1St demzufolge eın Bruch mI1t der kırch-
lıchen Gemeinschaft angezielt; werden bewulftt die Bande zerschnıtten, die für
die volle Kırchenzugehörigkeit konstitutiv sind, nämlich die Bande des Glaubens,
der Sakramente un!: der pastoralen Leitune. Miıt anderen Worten: Der ormale
Akt, der die Befreiung VO den CENANNLEN eherechtlichen Bestimmungen ZUur

Folge hat, lıegt 1U  — annn VOT; WECINN elıne mögliche Irennung VO den konstituti-
VE  e Elementen des kırchlichen Lebens angestrebt wiırd un daher eınen Akt
der Apostası1e, der Aresie oder des Schismas VOTaus (vgl. Z GIC) Aufßerdem
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1St gefordert, da der ormale Akt persönlich, bewufßt und fre1 erfolgt und 1 G
ber der zuständıgen kirchlichen Autorität (Bıschof, Pfarrer) ZeSELZL wiırd, der
zukommt, prüfen, ob alle Bedingungen, die den formalen Akt gestellt W.GE=

den, erfüllt sind, also eıne tatsächliche Trennung VO der katholischen Kirche
gestrebt wırd

Miıt den dargelegten Kriterien grenzt das Rundschreiben den formalen Akt ach
7we]l Seiten hın 1b Er wiırd einerseıts unterschieden VO  e} den anderen Formen eıner
offenkundigen oder öffentlichen Aufgabe des Glaubenss, die AUS dem praktıschen
Verhalten der Gläubigen ersichtlich ist, aber nıcht 1n tormaler Weı1se MOL der zustan-

dıgen kirchlichen Autorität erfolgt; eine solche Aufgabe des Glaubens hat be-
stimmte Rechtswirkungen 1im kirchlichen Leben ZULT: Folge 1aber nıcht die Betre1i-
ung VO der kanonischen Eheschliefsungstorm und den anderen eherechtlichen
Bestimmungen. Andererseıts wırd der ormale Akt abgehoben VO eıner Juristisch-
admıiniıstratıven Handlung, durch dıe jemand nach außen hın erklärt, die Kirche
verlassen bzw. den Glauben aufzugeben, ohne einen wirklichen Bruch mI1t der (S6-
meinschaft des Glaubens anzustreben;: dies annn der Fall se1nN, WEenn die Streichung
des eigenen Namens AUusSs einer VO Staat yeführten Liste der Kirchenmitgliedschaft
vorgenoMMECN wırd, bestimmte zıivilrechtliche Konsequenzen erzıielen, ohne
sıch wirklich VO der Kırche TeHNEN wollen.

Miıt dem Schreiben des Päpstlichen Rates für die (GGesetzestexte drängt sıch die
rage auf, W1€ der ach staatlıchem Recht geregelte Kirchenaustritt bewerten 1St.
Hat GT ohne weıteres die Befreiung VO der kanonıschen Eheschließungstorm ZUT

Folge, zıeht CI: 1n jedem Fall die Tatstrafe der Exkommunikation gemäfß 1364 GG
ach sıch? Nach dem Rundschreiben 1St dies 1Ur der Fall, WEenNn der Kirchenaustritt
VO der zustaändıgen kirchlichen Autorität enNtgeSCENZCNOMMECN wırd un tatsäch-
ıch eıne Irennung VO der katholischen Kırche erfolgt. 1ermıiıt 1St eıne Spannung,
WEn nıcht eın Gegensatz ZAHT: deutschen Rechtstradıition vegeben.

Bischöfliche Erklärung

Die Deutsche Bischofskonferenz hat 24 Aprıil 2006 eıne „Erklarung Zzu Aus-
trıtt Aaus der katholischen Kirche“>* veröffentlicht,; die eın Recht schaffen
wıll, sondern das Zie] verfolgt, dıe universalkirchlichen Bestimmungen aut dıe Ö1-
uatıon 1m Bereich der Deutschen Bischofskonferenz anzuwenden und die be-
währte Praxıs bestätigen, ındem S1e der geltenden Rechtslage testhält In aller
Deutlichkeit betont die Erklärung, da{fß der Kıirchenaustritt den öftentlich erklärten
un amtlıch bekundeten Abtfall VO der Kırche darstellt un! deshalb den Tatbestand
des Schıismas 1m Sınn des 751 GLE ertüllt. Mıt der Zuleitung der Austrıttser-
klärung, die VOT der staatliıchen Behörde vorgeNOMME wurde, die zuständıge
kıirchliche Autorität wiırd diese auch kırchlich wırksam, weshalb S1e durch eınen
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Eıntrag das Tautbuch zZzu dokumentieren 1ST Dıe Austrittserklärung hat WIC dıe
Bischöte hervorheben C1NEC straftrechtliche un C1INEC eherechtliche Wırkung

„Wer AUS welchen Gründen auch LITILIGE den Austritt 4aUS der katholischen Kırche
klärt zıeht sıch dıe Tatstrafe der Exkommunikation D h verliert die NIL der FAl
gehörigkeit SAAHT: kırchlichen Gemeinschaft (Commun10) verbundenen Gliedschaftsrechte
iınsbesondere ZzUu Empfang der Sakramente und T: Mıtwirkung der Kırche Ebenso Lre-
ten die kirchlichen Eherecht vorgesehenen Rechtsfolgen eın  «“ (Nr

ıne Minderung der Rechtsfolgen ach der Erklärung der Bischofskonferenz
auch dann nıcht CIHMN, WE der AÄustrıtt allein der Kırchensteuer I>
INeNN wurde denn als „Verweigerung der solıdarıschen Beitragspflicht für die Ertor-
dernisse der Kıirche dıe das kirchliche Gesetzbuch den Z2D 262 CII UTr-

stellt C133 solcher Austriıtt 1NE „schwere Verfehlung gegenüber der kirchlichen
Communıio‘ dar Zu den Rechtstolgen gehört treilich auch da derjenige, der den
AÄustriıtt 4aUS der katholischen Kırche erklärt nıcht kırchlichen Dienst-
b7zw Arbeitsverhältnis stehen ann (vgl Nr ber dıe kırchenrechtlichen Folgen
hinaus behält dıe Erklärung Blick da{fß die Exkommunikation auf die Umkehr
des AUS der Kirche Ausgetretenen hinzielt „Nach dem Austriıtt wırd sıch die Kır-
che durch den zuständıgen Seelsorger IN Versöhnung MIL der betreffenden
Person un: 1EOKS Wiıederherstellung ihrer vollen Gemeinschaft MIt der Kırche
bemühen (Nr Di1e Exkommunikation hat daher nıemals endgültigen Charak-
ter Ö1e mu{fß vielmehr auftgehoben werden, WE sıch der betreffende Gläubige WI1IC-
der der Kırche zuwendet un: dıe Austrittserklärung rückgängig macht (vgl 25

GCIO)
Man darf davon ausgehen, da{fß dıe Erklärung der Deutschen Bischofskonferenz

Eınvernehmen MIL dem Apostolischen Stuhl herausgegeben worden 1ST Dıies
geht AaUsSs der Tatsache hervor da bereıts 13 Januar 2006 Gespräche zwıischen
Vertretern der Deutschen WIC der Osterreichischen Bischofskonferenz MI1 dem
Apostolıschen Stuhl stattgefunden haben, dıe die Problematik des ftormalen Aktes
des Abfalls VO der katholischen Kırche betrafen> Be1 diesen Gesprächen wurde
VO der deutschen un der österreichischen NSeılıte geltend gemacht da{fß die Krıte-
LICIL, die VO Päpstlichen Rat tür die (Gesetzestexte Hınblick auf den Formalakt

eherechtlichem Aspekt festgelegt wurden, \die 1 langer Tradıition bewährte
Rechtspraxıs der Kırche ı Deutschland un: Osterreich nıcht nwirksam machen,
nach der 611 VOT der staatlıchen Autorıtät vollzogener Austriıtt A4aUs der Katholischen
Kırche die rechtswirksame Irennung VO der Kirche bewirkt und dıe entsprechen-
den Konsequenzen weltlichen und ekklesialen Bereich ach sıch zıeht Gegen
diese Auffassung wurden VO den Vertretern des Apostolischen Stuhles keıne
prinzıpiellen Eınwände erhoben:; vielmehr wurde die Empfehlung ausgesprochen,
die vorgetragene Posıtion ı allgemeinen Dekret oder 1 Erklärung
der Deutschen un:! der Osterreichischen Bischofskonferenz och eiınmal rechts-
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förmig ZUIIN Ausdruck bringen. Dıies hat die Deutsche Bischofskonferenz annn
1n der Erklärung VO 24 April 2006 getan, wobel bemerkenswert 1St; da{fß ach
Ausweiıls des Protokolls VO 73 Januar 2006 der endgültige Text der Erklärung VOT

seiner Veröffentlichung mı1t dem Päpstlichen Rat tür die (zesetzestexte abzustim-
IN  = W Aar.

Rückegriff auf rühere Stellungnahmen
Um die Übereinstimmung MmMIt der ewährten Praxıs aufzuzeıgen, nımmt die Hr
klärung der Deutschen Bischofskonferenz Bezug auf 7wel Dokumente, die 1n
terschiedlichen historischen Kontexten 7ARN Kıirchenaustritt veröftfentlicht WUI-

den/ Es handelt sıch zunächst eiıne Kanzelverkündigung der Konterenz der
Westdeutschen Bischöte VOIN 15 Februar In dieser Kanzelverkündigung
wenden sıch die Bischöfe mMI1t deutlichen Worten den Kirchenaustritt, der VO

den nationalsozialistischen Machthabern propagıert wurde:

„Angesichts der starken Propaganda für den Austrıtt AUS der Kırche erachten dl€ Bischöte
für hre Pflicht, die Gläubigen nochmals mıiı1t allem Ernst WAarnen und über dıe Schwere

Cdes Vergehens belehren, dessen sıch die AUS der Kirche Austretenden schuldig machen.

Dabei sind sıch die Bischöfe durchaus der Tatsache bewulßt, da eiınen Kıirchen-
austrıtt geben kann, der nıcht ohne weıteres mıt der Aufgabe des Glaubens oder der
kirchlichen Gemeinschaftt verbunden se1n mu{fß Allerdings lassen die Bischöte kei-
NEeMN Zweıtel daran, da{fß der Kırchenaustritt, AauUus welchen Gründen auch ımmer GT CL=

tolgt, keineswegs rechtfertigen oder billıgen ISt

„Der Kirchenaustritt 1st;, auch W CI iußerem Druck und 11UTr ZUuU Schein erfolgt
und nıcht die ınnere eugnung der Glaubenslehre oder die Loslösung VO  — der kırchlichen
Gemeiinschatt 1n siıch schlieft, doch immer 1ne schwere Sünde Wer AUS der Kırche austrıitt,
verliert das Recht auf den Empfang der Sakramente, das kirchliche Begräbnis, die Gewı1in-
NUNS ON Ablässen und dl€ Segnungen und Fürbitten der Kırche.

Außerdem wırd 1ın der Erklärung der Deutschen Bischofskonterenz VO

24 Aprıil 2006 auf die Erklärung der Diözesanbischöte Fragen des kırchlichen
ınanzwesens VO Z Dezember 969 verwıesen 11 uch 1n dieser Erklärung wiırd
der Kırchenaustritt als schwerwiegende Verletzung der kirchlichen Rechtsordnung
bewertet, da sıch die gebotene Solidarıtät 1ın der Kırche richtet. Dıies annn
die kirchliche Gemeinschaftt keinen Umständen hınnehmen, auch WE der
Kırchenaustritt HT: AaUS dem Grund vOorgchOMIMECN wırd, da{fß sıch jemand der Kır-
chensteuerpflicht entziehen 11l Wörtlich heißt CGS 1ın der Erklärung:

„Der Austritt hat nıcht L1UTr Wırkungen 1M staatliıchen Bereich, sondern auch 1n der Kırche.
Die Ausübung der Grundrechte eines katholischen Christen 1st untrennbar VO der Ertül-
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lung se1ıner Grundpflichten. Wenn also eın Katholik seinen Austritt aus der Kırche erklärt
AUS welchen Gründen auch immer stellt dies ine schwere Vertehlung gegenüber der
kırchlichen Gemeininschaft dar. Er kann daher sakramentalen Leben erst wıeder teilneh-
INCIL, WENN bereıit lSt, seıne Austrittserklärung rückgängig machen und seınen Pflichten
auch in ezug auf dıe Kırchensteuer wıieder nachzukommen. Das für Härtetälle vorgesehene
Recht, Stundung oder Erlafß beantragen, bleibt selbstverständlich unberührt.“

Den Dokumenten VO  a 1957 969 un 2006 1St das Bestreben yemeınsam, da{fß der
Kırchenaustritt keineswegs bagatellisiert werden dart Insotern anı INa  = SApCHl,
dafß 1er eiıne Tradıtion 1n der Rechtspraxis vorliegt. (Geme1ınsam 1St auch die Taf-
sache, dafi die innerkirchlichen Rechtsfolgen des Kirchenaustritts nachdrücklich
herausgestellt werden. Wer aUusS$S der Kırche austrıtt, verliert VOT allem das Recht,
sakramentalen Leben der Kirche eılzunehmen. och wırd 1Ur 1in der Erklärung
VO 2006 ausdrücklich ZESAQT, da{ß der Kirchenaustritt, aUS welchen Gründen auch
ımmer VOTrSCHOMM wırd, die Exkommunikation ZUIT: Folge hat Hıerzu 1St
zumerken, da 1in den trüheren Dokumenten der Begritt der Exkommunikation
ohl tehlt, die Sache 1aber selbst durchaus vgegeben ISt, da die entscheidende Rechts-
tolge der Exkommunikation geNANNL wiırd, nämlıich der Ausschlufß VO sakramen-
talen Leben der Kırche.

Es bleibt allerdings dıe rage, W1€e die Spannung zwıschen der bischöflichen Er-
klärung un dem römischen Schreiben beurteilen 1St W E1 Positionen werden
1er vertrefen ach der einen 1St eın unüberbrückbarer Gegensatz gegeben, ach
der anderen 1St 6S jedoch durchaus berechtigt, der Regelung, dıe ın der Erklärung
der Deutschen Bischofskonferenz VO  z2) 2006 zu Ausdruck kommt, testzuhalten.

Kirchenaustritt als rein staatliches Rechtsinstitut

Di1e Posıtion wırd anderem VO  D Georg jer VOLEFGLEN; der 1n dem Beıtrag
„ Was 1St ein Kırchenaustritt?“ darauf hiınweist, da{fß eıne Befreiung VO der anoO-
nıschen Eheschließungstorm ach dem römiıschen Schreiben I11UT dann gegeben 1St,
WECII1N der AaUS der Kırche Ausgetretene auch iınnerlich VO der Kıiırche als einer Jau-
bensgemeinschaft abgefallen 1St. Hıerzu bedart CS WI1Ee jer betont, des qualifizierten
Urteils der kirchlichen Autorıität, die prüfen hat, ob tatsächlich eın tormaler Akt
des Abtalls VO der katholischen Kırche vorliegt !. Daher genugt nıcht, die
bischöfliche Erklärung ausgeht, die blofße Zuleitung des gegenüber der staatlıchen
Autorität VOLTSCHOMMENCN Kırchenaustritts die zuständıge kirchliche Autorität.
Mıt anderen Worten: Es mMuUu: der Einzelfall geprüft werden, hinreichende lar-
heit darüber erlangen, ob der A4aUuUus der katholischen Kırche Ausgetretene tatsäch-
ıch nıcht mehr die kanonische Eheschließungsform gebunden 1StTt.

uch bezüglich der Exkommunikation 1st jer der Ansıcht, da{fß die bischöfliche
Erklärung nıcht den römıschen Vorgaben entspricht. Denn ach der bischöflichen
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Erklärung hat der Kirchenaustritt 1n jedem Fall die Exkommunikation Z Folge,
während sıch dies nıcht unbedingt AaUS dem römischen Schreiben ableiten Alßt Wer
AUS der Kiırche austrıtt, sıch der Kıirchensteuer entziehen, sıch 1aber nıcht VO  }

der Kırche und ıhrem Glaubensverständnıis ınnerlich TCHNeEeN will, begeht, W1€e Jjer
betont, keinen schismatischen Akt, auch WE kırchliche Rechtsvorschrif-
BENn verstöfßßt, insbesondere die Pflicht, die Gemeinnschaftt m1t der Kırche
wahren (vgl. 209 GIC) und die Aufgaben der Kırche durch eıgene Beıträge
terstutzen (vgl. IA EIC) ber nıcht jeder Ungehorsam stellt eiınen schisma-
tischen Akt dar, W as 1er mıt einıgen Beispielen belegt:

„Nıcht gehorsam die kirchlichen Hırten sınd beispielsweıise Gläubige, dle ohne trıf-
tiıgen Grund der 5Sonntagsmesse fernbleiben, Laıen, die 1n der Eucharistieteier predigen oder
Prıiester, die Nicht-KatholikenZKommunionempfang eiınladen.Kirchenaustritt — Beweggründe und Rechtsfolgen  Erklärung hat der Kirchenaustritt in jedem Fall die Exkommunikation zur Folge,  während sich dies nicht unbedingt aus dem römischen Schreiben ableiten läßt. Wer  aus der Kirche austritt, um sich der Kirchensteuer zu entziehen, sich aber nicht von  der Kirche und ihrem Glaubensverständnis innerlich trennen will, begeht, wie Bier  betont, keinen schismatischen Akt, auch wenn er gegen kirchliche Rechtsvorschrif-  ten verstößt, insbesondere gegen die Pflicht, die Gemeinschaft mit der Kirche zu  wahren (vgl. c. 209 CIC) und die Aufgaben der Kirche durch eigene Beiträge zu un-  terstützen (vgl. c. 222 $ 1 CIC). Aber nicht jeder Ungehorsam stellt einen schisma-  tischen Akt dar, was Bier mit einigen Beispielen belegt:  „Nicht gehorsam gegen die kirchlichen Hirten sind beispielsweise Gläubige, die ohne trif-  tigen Grund der Sonntagsmesse fernbleiben, Laien, die in der Eucharistiefeier predigen oder  Priester, die Nicht-Katholiken zum Kommunionempfang einladen. ... Nicht jede Verletzung  der Gemeinschaft mit der Kirche ist ein Schisma. Dann aber läßt sich die Identität von ‚Kir-  chenaustritt‘ und Schisma ... nicht begründen.“ 14  Hiernach ist es also notwendig, daß im Einzelfall geprüft wird, ob dem Kirchen-  austritt ein schismatischer Akt zugrunde liegt und die Exkommunikation gemäß cc.  751, 1364 CIC eingetreten ist:  „Ob der ‚Kirchenaustritt‘ eines Katholiken ein schismatischer Akt ist oder nicht, kann die  kirchliche Autorität nur im Einzelfall und nur bei persönlicher Entgegennahme der Austritts-  «15  erklärung entscheiden.  Mit der Auffassung Georg Biers stimmt weitgehend Heribert Hallermann über-  ein, der schon vor dem römischen Schreiben klar die Ansicht vertreten hat, daß die  staatliche Regelung: des Kirchenaustritts lediglich eine Wirkung in den weltlichen  Rechtsbereich hinein entfaltet und zwar mit der ausschließlichen Folge, daß die be-  treffende Person vom Staat nicht mehr als Mitglied einer bestimmten Religionsge-  meinschaft betrachtet wird!®. Mit Nachdruck wendet sich Hallermann gegen die  Meinung, der Kirchenaustritt erfülle in jedem Fall den Tatbestand der Apostasie,  der Häresie oder des Schismas. Dagegen hebt Hallermann hervor, daß der vor der  zuständigen staatlichen Behörde erklärte Kirchenaustritt als rein staatliches Rechts-  institut aufgrund der von der Verfassung gebotenen Neutralität des Staates sowie  des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen keine unmittelbare Wirkung im kirchli-  chen Rechtsbereich nach sich zieht. Vielmehr erfolge der Austritt aus der Religions-  gemeinschaft nur mit bürgerlicher Wirkung!. Hiernach muß in jedem Einzelfall  durch die zuständige kirchliche Autorität geprüft werden, ob der Kirchenaustritt  als Ausdruck des Glaubensabfalls oder der Trennung von der Kirche zu bewerten  ist. Nur dann könne er die entsprechenden kirchenrechtlichen Wirkungen zur  Folge haben. Dies gelte um so mehr, als der Kirchenaustritt normalerweise in einem  anonymen Rahmen abgegeben werde, so daß er nur wenigen bekannt werde und  gesellschaftlich irrelevant sei!®. Zusammenfassend stellt Hallermann fest:  49Nıcht jede Verletzung
der Gemeinschaft mMıt der Kırche 1sSt eın Schisma. Dann 1aber Aflßt sıch die Identität VO ‚Kır-
chenaustritt‘ un:! SchismaKirchenaustritt — Beweggründe und Rechtsfolgen  Erklärung hat der Kirchenaustritt in jedem Fall die Exkommunikation zur Folge,  während sich dies nicht unbedingt aus dem römischen Schreiben ableiten läßt. Wer  aus der Kirche austritt, um sich der Kirchensteuer zu entziehen, sich aber nicht von  der Kirche und ihrem Glaubensverständnis innerlich trennen will, begeht, wie Bier  betont, keinen schismatischen Akt, auch wenn er gegen kirchliche Rechtsvorschrif-  ten verstößt, insbesondere gegen die Pflicht, die Gemeinschaft mit der Kirche zu  wahren (vgl. c. 209 CIC) und die Aufgaben der Kirche durch eigene Beiträge zu un-  terstützen (vgl. c. 222 $ 1 CIC). Aber nicht jeder Ungehorsam stellt einen schisma-  tischen Akt dar, was Bier mit einigen Beispielen belegt:  „Nicht gehorsam gegen die kirchlichen Hirten sind beispielsweise Gläubige, die ohne trif-  tigen Grund der Sonntagsmesse fernbleiben, Laien, die in der Eucharistiefeier predigen oder  Priester, die Nicht-Katholiken zum Kommunionempfang einladen. ... Nicht jede Verletzung  der Gemeinschaft mit der Kirche ist ein Schisma. Dann aber läßt sich die Identität von ‚Kir-  chenaustritt‘ und Schisma ... nicht begründen.“ 14  Hiernach ist es also notwendig, daß im Einzelfall geprüft wird, ob dem Kirchen-  austritt ein schismatischer Akt zugrunde liegt und die Exkommunikation gemäß cc.  751, 1364 CIC eingetreten ist:  „Ob der ‚Kirchenaustritt‘ eines Katholiken ein schismatischer Akt ist oder nicht, kann die  kirchliche Autorität nur im Einzelfall und nur bei persönlicher Entgegennahme der Austritts-  «15  erklärung entscheiden.  Mit der Auffassung Georg Biers stimmt weitgehend Heribert Hallermann über-  ein, der schon vor dem römischen Schreiben klar die Ansicht vertreten hat, daß die  staatliche Regelung: des Kirchenaustritts lediglich eine Wirkung in den weltlichen  Rechtsbereich hinein entfaltet und zwar mit der ausschließlichen Folge, daß die be-  treffende Person vom Staat nicht mehr als Mitglied einer bestimmten Religionsge-  meinschaft betrachtet wird!®. Mit Nachdruck wendet sich Hallermann gegen die  Meinung, der Kirchenaustritt erfülle in jedem Fall den Tatbestand der Apostasie,  der Häresie oder des Schismas. Dagegen hebt Hallermann hervor, daß der vor der  zuständigen staatlichen Behörde erklärte Kirchenaustritt als rein staatliches Rechts-  institut aufgrund der von der Verfassung gebotenen Neutralität des Staates sowie  des Selbstbestimmungsrechts der Kirchen keine unmittelbare Wirkung im kirchli-  chen Rechtsbereich nach sich zieht. Vielmehr erfolge der Austritt aus der Religions-  gemeinschaft nur mit bürgerlicher Wirkung!. Hiernach muß in jedem Einzelfall  durch die zuständige kirchliche Autorität geprüft werden, ob der Kirchenaustritt  als Ausdruck des Glaubensabfalls oder der Trennung von der Kirche zu bewerten  ist. Nur dann könne er die entsprechenden kirchenrechtlichen Wirkungen zur  Folge haben. Dies gelte um so mehr, als der Kirchenaustritt normalerweise in einem  anonymen Rahmen abgegeben werde, so daß er nur wenigen bekannt werde und  gesellschaftlich irrelevant sei!®. Zusammenfassend stellt Hallermann fest:  49nıcht begründen.“ 14

Hiernach 1st also notwendig, da{fß 1im FEinzeltall geprüft wiırd, ob dem Kirchen-
austrıtt eiın schismatischer Akt zugrunde liegt und dıe Fxkommunikation gemäfß
ADl 1364 GIE eingetreten 1St.

95 der ‚Kirchenaustritt‘ eines Katholiken eın schismatischer Akt 1St oder nıcht, kann die
kirchliche Autorität 1L1UT 1mM Finzeltall und LLUT b€l persönlicher Entgegennahme der Austrıitts-

15erklärung entscheiden.

Miıt der Auffassung eorg Bıers stimmt weitgehend Heribert Hallermann ber-
e1n, der schon NACHE: dem römischen Schreiben klar die Ansıcht verfrefen hat, da{fß die
staatliche Regelung des Kırchenaustritts lediglich eıne Wırkung 1n den weltlichen
Rechtsbereich hıneıin enttfaltet un!: ZW ar mIt der ausschließlichen Folge, da{fß die be-
treffende Person VO Staat nıcht mehr als Miıtglied eıner bestimmten Religionsge-
meıinschaft betrachtet wiırd 16. Mıt Nachdruck wendet sıch Hallermann die
Meınung, der Kirchenaustritt ertülle 1ın jedem Fall den Tatbestand der Apostasıe,
der Ares1ie oder des Schismas. Dagegen hebt Hallermann hervor, da{ß der VOT der
zuständıgen staatlichen Behörde erklärte Kırchenaustritt als rein staatliches Rechts-
instıtut aufgrund der VO der Vertfassung yebotenen Neutralıtät des Staates SOWI1e
des Selbstbestimmungsrechts der Kırchen keıine unmıttelbare Wırkung 1mM kırchli-
chen Rechtsbereich ach sıch zıieht. Vielmehr erfolge der Austrıtt A4aUsS der Religions-
gemeinschaft 1Ur mıt bürgerlicher Wırkung”. Hiıernach mu{fß 1ın jedem FEinzeltall
durch die zuständıge kırchliche Autorität yeprüft werden, ob der Kıirchenaustritt
als Ausdruck des Glaubensabtalls oder der Irennung VO der Kıiırche bewerten
1STt. Nur dann könne GT die entsprechenden kirchenrechtlichen Wırkungen UT

Folge haben Dies gelte mehr, als der Kirchenaustritt normalerweise iın einem
Nn Rahmen abgegeben werde, da{fß 1L1UT wenıgen bekannt werde und
gesellschaftlich ırrelevant se1!8. Zusammentassend stellt Hallermann fest:
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„Wenn die deutschen Bischöte einerseılts den schwierigen Weg der Eınzeltallprütung VEI-

meıden und andererseıts nıcht klaglos hinnehmen wollen, da{fß Gläubige durch den Kirchen-
austrıtt sıch ohne weıteres ihrer Kirchensteuerpflicht entziehen wollen dann bleibt 1mM In-
INNG der Rechtssicherheit un: der Gerechtigkeit gegenüber dem einzelnen Gläubigen auf
der Ebene des Stratrechts kaum eın anderer AUuSWeg, als da{ß durch partıkularkirchliche (5e=
setzgebung eın Strattatbestand der Verweigerung der gesetzliıch geregelten Kirchensteuer-

19pflicht eingeführt und mıt entsprechenden Sanktiıonen versehen wird.

Es drängt sıch allerdings die rage auf, ob mı1t der vorgetragenen Posıition nıcht
ine oxrofße Verharmlosung des Kırchenaustritts verbunden 1ST: Warum anf der
Kırchenaustritt keıine unmıttelbaren Wırkungen 1n den kirchlichen Bereich hinein
enttalten? Wıe AlSt sıch begründen, da kirchlicherseits der FEinzeltall prüfen 1St?
Ertolgt der Kirchenaustritt tatsächlich aNONYIN, da durch ıhn die kıirchliche Of-
tentlichkeit nıcht betroffen 1st? Kann für die Kıirche mafßgeblich se1n, da{fß der Kır-
chenaustritt gesellschaftlich ırrelevant 1st? Muf( S1Ce sıch selbst nıcht VO anderen
Kriterien leiten lassen? Und schliefßlich: Ist der Kirchenaustritt qualitativ nıcht -
ders bewerten als Verhaltensweisen, AaUS denen hervorgeht, da{fß der Gläubige sıch
ınnerlich VO  e} der Kirche distanzıert hat oder einzelnen Bestimmungen ıhrer
Rechtsordnung bewuft zuwıderhandelt?

Kirchenaustritt als Irennung VO der Kırche

Die aufgeworfenen Fragen tführen ZUT 7zweıten Posıtıon, die beispielsweise VO

Heribert Schmitz vertireten wırd 29 Er weIlst auf eın VO März 2006 datiertes
Schreiben des Päpstlichen Rates für dıe (Gesetzestexte den Vorsitzenden der
Deutschen Bischofskonterenz 1n, 1n welchem ausdrücklich testgestellt wırd, da{fß
die 1n der Bundesrepublik Deutschland und 1in anderen Natıonen bestehende
Rechtslage bezügliıch des Kirchenaustritts durch das römische Rundschreiben
VO 13 Maäarz 2006 nıcht berührt wiırd21 Aufßerdem 1St ach Schmitz dıe straf-
rechtliche Bestimmung bezüglıch der Zurechenbarkeit eiıner Handlung
berücksichtigen (vgl 1321 CI Be1 der außeren Verletzung eiınes (zsesetzes
oder Verwaltungsbefehls wiırd demgemäß die Zurechenbarkeit VELTMULER; sotern
nıchts anderes offenkundig 1St IJa sıch eine Rechtsvermutung handelt,
annn diese natürlich 1m FEinzelfall durch Gegenbeweis widerlegt werden. Es ann
also nıcht darum gehen, be1 der 1ußeren Verletzung elınes (Gesetzes 1m Einzeltall
den Eintritt der kirchenrechtlichen Sanktion ZUu beweisen. Das Gegenteıl 1St viel-
mehr richtig: Es MU: 1mM FEinzeltall bewiesen werden, da{fß besonderer
Gründe oder Umstände die Sanktion nıcht eingetreten 1St Diese Regelung oılt
auch 1mM Hınblick auf den Kırchenaustritt, 1n welchem e1in katholischer Christ Of-
tentlich erklärt, da{fß sıch VO der Kırche lossagen 1l S1e 1st, W1€e Schmuitz be-
LONLT, 1n analoger We1ise auch für die Zuordnung nıchtstrafrechtlicher Sachverhalte
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anzuwenden, also eLIwa 1im Hınblick auf die Befreiung VO der kanonischen Ehe-
schliefßsungsform.

Dabe!] 1st nunmehr die eingrenzende Interpretation des Rates für die (Gesetzes-
verbindlıich, ach der der ormale Akt des Abftfalls VO der Kırche bestimmte

Kriterien ertüllen mufß, rechtswirksam se1IN: innere Wıllenseinstellung und
aufßere Kundgabe des bfalls VO der Kırche. Die VO Päpstlichen Rat geforderte
Annahme durch die zuständıge kırchliche Autorität iSst;, W1e€e die bischöfliche Er-
klärung ach Absprache mıt dem Päpstlichen Rat für die (Gesetzestexte teststellt,
hinreichend dadurch gewährleistet, dafß die VOT der staatlıchen Behörde abgegebene
Austrittserklärung der zuständıgen kırchlichen Autoriıtät weıtergeleitet wiırd. Die
Spannungen, die hiermit vegeben sind, waren ach Schmuitz besser eheben D
WESCIL, WE sıch der kirchliche Gesetzgeber entschlossen hätte, die 1n das (zesetz-
buch VO 1983 LICU aufgenommenen Klauseln bezüglich des tormalen Aktes eınes
Abtalls VO der Kırche 1n 086 j 1117 1412A CC ersatzlos streichen22.
Tatsächlich würde hıerdurch eıne orößere Rechtssicherheit erzielt 2°

Entscheidend für die dargelegte Posıtion ISt; da{fß sıch der Kırchenaustritt, auch
WECI11 SI 1Ur VOT eıner staatlichen Behörde erklärt wiırd, zutieftst die Einheit
der Kirche richtet. In diesem Sınn stellt Joseph List! 5 ] unmıf$verständlich fest:

„Die Erklärung des Kirchenaustritts 1st dıe 1n öftentlich-rechtlicher Form beurkundete
intens1ivste Form der Abwendung des katholischen Chrıisten VO  - seıner Kırche un ıne
Verletzung der obersten Grundpflicht eınes katholischen Christen, ‚ımmer die (GGemeın-
schaft mIi1t der Kıirche wahren‘ e 709 GCIC) Das katholische Kıirchenrecht betrachtet
sSOmıt die Erklärung des Kirchenaustritts als eınen tormellen Akt des Abtfalls VO der katho-
ıschen Kırche.“

Es betrachtet den Kirchenaustritt, auch WE GI: 1U  a VOrglCNOMmM wırd, sıch
der Steuerpflicht entziehen, immer als schismatischen Akt, also als kirchliche
Straftat, die den Straftaten die FEinheit der Kırche rechnen 1St Es
INAS se1n, da{fß der AaUus der Kirche Austretende grundsätzlıch die Autorität des
Papstes und der Bischöfe anerkennt?6®. Gleichwohl zerschneidet C1H durch se1ın
Verhalten das Band der pastoralen Leıtung, 1n dem sıch öffentlich VO der Kirche
lossagt und nıcht bereit Ist, diese 1n iıhren konkreten Anlıegen und Aufggben —-

terstutzen.
Die zweıte Posıition nımmt in%  ‘9 W as der Kırchenaustritt in Wirklichkeit 1St

Irennung VO der Kırche. Im außeren Rechtsbereich 1sSt daher beim Kırchenaustritt
VO der Exkommunikation auszugehen, die L1UT annn nıcht eintrıtt, WECNN ein Strat-
ausschließungsgrund ach 3723 i(8 oder ein Stratmilderungsgrund ach 1324
GE vorliegt. SO trıtt ZzUu Beispiel die Tatstrate der Exkommunikation nıcht e1n,
WeNnN der katholische Christ, der AaUus der Kırche austrıtt, das 158 Lebensjahr och
nıcht vollendet hat (vgl. 1323 Il 1324 un GIE) S1ıe trıtt auch dann
nıcht e1n, WE der A der Kırche Austretende durch schwere Furcht CZWUNZCNH
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oder aufgrund einer Notlage oder erheblichen Beschwernis gehandelt hat (vgl (3

135724 un CIC) Mıiıt dieser Sıchtweise stimmt übereın, WE iın diöze-
sanrechtlichen Bestimmungen ZUMT: Rekonziliation betont wiırd, dafß der Kirchenaus-
trıtt die 'Tatstrafe der Fxkommunikation 7AEhn Folge hat. So heißt 65 1n den für das
Bıstum Irier geltenden Diözesanbestimmungen:

„Wenn eın Katholik VO eıner staatlıchen Behörde seınen Austrıtt aUuUs$ der katholischen
Kirche erklärt, wird aANSCHOMMEN, da{fß sıch VO der Gemeinschaft mi1t dem apst und den
Gliedern der Kırche lossagt. Damıt begeht die Straftat des Schismas (C 751 CIC) und zıeht
siıch vemaiß 1364 dıe Exkommunikation als Tatstrate Der Eıintritt der Strate wiırd 1MmM
aufßeren Rechtsbereich 27

Es bleibt also dabe1 Solange das Gegenteıl nıcht bewılesen 1St, esteht be1 der Kır-
chenaustrittserklärung die Vermutung dafür, da dıe außere Wıllenskundgabe MIt
dem ınneren Wıillen übereinstimmt. Wenn dıe Irennung VO der Kırche tatsiächlich
nıcht angestrebt WAal, MUu dies 1mM außeren Rechtsbereich bewiesen werden?28. (7e=
legentlich wiırd argumentiert, se1 doch unterscheiden zwiıischen der katholi-
schen Kırche ach ıhrem eigenen Selbstverständnıis un! eiınem VO  . diesem verschie-
denen staatskiırchenrechtlichen Gebilde, der öffentlich-rechtlichen Körperschaft
ach MaiSgabe des staatlichen Rechts. iıne solche Unterscheidung 1st nıcht zuläs-
S19, WCI11 iNnan die Lehre des Zweıten Vatikanıschen Konzıils ernstnımmt, da{fß die
Kirche eıne einz1ıge komplexe Wıirklichkeit darstellt, dıe AaUS einem inneren un! e1-
NEeIN außeren Element zusammenwächst??. Nun wırd derjenige, der VOT der
ständıgen staatlıchen Behörde seınen Austrıtt Aaus der Kırche erklärt, sıch der
Kırchensteuer- bzw. Beitragspflicht entziehen, geltend machen können, dafß se1ın
Austritt nıchts mMI1t seiner Glaubenshaltung Ltun habe; verstehe sıch weıterhiın
als katholischer Chriıst und se1 auch bereıit, kırchliche Projekte ach eigenem Er-
CS8SSC1H unterstutzen.

ach Bruno Primetshoter „reicht iındes 1ne solche Erklärung, selbst WE S1C olaubwür-
die vorgebracht wiırd, nıcht aus, das schwere Ärgernis beseitigen, das durch den Kırchen-
austrıtt gegeben wird. Nıcht die Weıigerung, tfinanzielle Beıträge 1n der VO (staatlıchen)
Recht vorgeschriebenen Form eısten, ist;, für sıch S  IN  9 entscheıidend, ohl aber
der Umstand, da{fß$ diese Weigerung durch ein Mittel erreicht wırd, das seinem außeren Kr-
scheinungsbild nach sıch nıcht VO der Wiıllenshaltung dessen unterscheıidet, der durch dıe
Austrittserklärung die Verbindung mı1t seıner Kirche abbrechen will (Apostasıe, Häresıe)
oder jedenfalls dıe Unterordnung die kırchliche Hıerarchie und die Gemeinschaftt mı1t
der Kıiırche verweıgert (Schisma). »

Vielleicht 1St och deutlicher SA CIl, dafß derjen1ge, der allein deshalb aUuUsSs der
Kırche austfitt; sıch der Kirchensteuer entziehen, bereıts durch dieses Ver-
halten die Unterordnung dıe kırchliche Hierarchie verweigert und dadurch
das Band der pastoralen Leıtung zerschneidet. Um aber die Zahl der Austrıittser-
klärungen allein der Kırchensteuer verringern, 1St Glaubwürdigkeıt und
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Iransparenz iın der kırchlichen Vermögensverwaltung gefordert. Außerdem sollte
dafür Sorge werden, dafß die Gläubigen ıhre Verantwortung un: Miıt-
wiırkungsmöglichkeiten 1MmM Bereich der kırchlichen Vermögensverwaltung auf der
pfarrlichen un!: diözesanen Ebene erkennen und wahrnehmen. Obgleıch die Kır-
chensteuer so7z1al verträglich gestaltet 1St, ware darüber hınaus prüfen, ob un!: 1ın
welchem Umfang VO der Möglıchkeıit der Stundung oder des (Teil-)Erlasses 1n e1-
al stärkeren Ma als bisher Gebrauch gemacht werden kann, W as auch auf Aus-
linder und Ausländerinnen beziehen 1St, die 1n Deutschland einer Beschäftigung
nachgehen un!: steuerpflichtig sınd, aber AaUS Ländern MI1t Sanz anderen Regelungen
des Verhältnisses zwiıischen Kırche un: Staat StammMmen

Kıirchenrechtliche Normierungen bringen notwendıigerweılse Grenzzıehungen
mıt sıch und stecken eınen Rahmen ab, der VO den Gliedern der Gemeinschaft
beachten 1St Gleichwohl 1St MmMI1t der Exkommunikation nıemals eın Ausschlufß AaUsSs

der kırchlichen Gemeinschaft gemeınt, insotern die durch die 'Taufe gewirkte Kır-
chengliedschaft nıcht verlorengehen annn Es geht vielmehr darum, da derjen1ge,
der sıch die Fxkommunikation ZUSCZOSCH hat, bestimmte Rechte und Aufgaben 1n
der Kırche nıcht mehr wahrnehmen annn Die Seelsorge VOTLI (OIrt MUu eiıne Pastoral
der ausgestreckten and betreiben; S1e dart diejenigen, die den Austrıtt AaUsSs der Kır-
che erklärt haben, nıcht AaUuUs dem Blick verlieren und mu{ß siıch darum bemühen, S1Ee
D: Rückkehr ın dıe volle Kırchengemeinschaft einzuladen.

NM  GEN

Der entsprechende Brief A den Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonterenz, Kardınal arl Leh-
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Pontiticiıum Consıliıum de Legum Textibus, Schreiben (1tal.) VO 4 3 27006 den Vorsitzenden der
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